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§ 3
Mitwirkung bei der Festlegung des staatlichen 

Qualitätsmaßstabes in der Bauwirtschaft
(1) Die Staatliche Bauaufsicht hat bei der Festlegung 

des staatlichen Qualitätsmaßstabes und seiner Vervoll
kommnung in der Bauwirtschaft mitzuwirken und des
sen Durchsetzung zu kontrollieren. Die Kombinate und 
Betriebe einschließlich ihrer Forschungseinrichtungen 
sowie die wissenschaftlichen Einrichtungen sind ver
pflichtet, die Staatliche Bauaufsicht bei des Wahrneh
mung dieser Aufgabe zu unterstützen. Sre haben ihre 
Arbeitsergebnisse und Dokumentationen im erforder
lichen Umfang zugänglich zu machen.

(2) Die Staatliche Bauaufsicht hat durch Anleitung, 
Kontrollen und die Erteilung von Prüfbescheiden dar
auf einzuwirken, daß bei den Forschungs- und Entwick
lungsarbeiten sowie bei der Rationalisierung in der 
Bauwirtschaft von den Erfordernissen hoher gesell
schaftlicher Effektivität, der Materialökonomie sowie 
der Nutzung von Sekundärrohstoffen ausgegangen und 
bei der Einschätzung von Forschungs- und Entwick
lungsergebnissen der staatliche Qualitätsmaßstab ange
legt wird.

(3) Die Staatliche Bauaufsicht gibt Zustimmungen bei 
der Bestätigung, Änderung und Zurückziehung von 
DDR- und Fachbereich-Standards, die Berechnungs
oder Prüfvorschriften enthalten oder durch deren 
Qualitätsfestlegungen die technische Sicherheit und die 
Wirtschaftlichkeit der Erzeugnisse der Bauwirtschaft 
bestimmt werden. Im Rahmen dieser Tätigkeit hat die 
Staatliche Bauaufsicht darauf Einfluß zu nehmen, daß 
das Vorschriftenwerk an die entsprechenden Vorschrif
ten der Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken 
angeglichen wird.

(4) Die Staatliche Bauaufsicht ist berechtigt, von den 
verantwortlichen Organen die Ausarbeitung, Ergänzung 
oder Änderung von Standards innerhalb einer ange
messenen Frist zu fordern, wenn in der Bauwirtschaft 
DDR- oder Fachbereich-Standards fehlen, die Qualitäts
festlegungen in den Standards dem staatlichen Quali
tätsmaßstab nicht entsprechen oder der verstärkte Ein
satz von einheimischen und sekundären Rohstoffen und 
Materialien notwendig ist.

(5) Werden die Forderungen der Staatlichen Bauauf
sicht gemäß Abs. 4 nicht innerhalb der gestellten Frist 
erfüllt, so ist die Staatliche Bauaufsicht berechtigt, Be- 
rechnungs- und Prüfvorschriften sowie Qualitätsmaß
stäbe, die die technische Sicherheit und die Wirtschaft
lichkeit der Erzeugnisse der Bauwirtschaft beeinflussen, 
bis zur Ausarbeitung, Ergänzung oder Änderung von 
Standards verbindlich festzulegen.

(6) Die Staatliche Bauaufsicht ist verantwortlich für 
die Zulassung von Erzeugnissen der Bauwirtschaft zur 
Produktion in Serienfertigung. Sie legt fest, welche Er
zeugnisse zulassungspflichtig sind. Zulassungspflichtige 
Erzeugnisse der Bauwirtschaft dürfen nur produziert 
oder verwendet werden, wenn die Zulassung der Staat
lichen Bauaufsicht vorliegt.

(7) Die Staatliche Bauaufsicht ist entsprechend den 
Rechtsvorschriften berechtigt, Garantiefestlegungen zu 
treffen.

§ 4
Staatliche Qualitätskontrolle in der Bauwirtschaft

(1) Die Staatliche Bauaufsicht unterstützt durch An
leitung und Kontrolle, daß in den Kombinaten und 
Betrieben der Bauwirtschaft nach den Prinzipien der 
fehlerfreien Arbeit wirksame Maßnahmen zur Quali
tätssicherung festgelegt und durchgesetzt werden. Sie

organisiert den ständigen Erfahrungsaustausch und 
wirkt bei der Qualifizierung von Leitern und Mitarbei
tern der Technischen Kontrollorganisation (TKO) mit.

' (2) Die Aufgaben des Deutschen Amtes für Meßwesen 
und Warenprüfung (DAMW) zur Sicherung und Steige
rung der Qualität der Erzeugnisse in den Kombinaten 
und Betrieben entsprechend den geltenden Rechtsvor
schriften* werden in der Bauwirtschaft von der Staat
lichen Bauaufsicht wahrgenommen.

(3) Die Staatliche Bauaufsicht ist verantwortlich für 
die staatliche Qualitätskontrolle in der Vorfertigung der 
Bauwirtschaft. Im Ergebnis der Qualitätskontrollen er
teilt sie Prüfbescheide. Die Anmelde- und Prüfpflicht 
entsprechend den geltenden Rechtsvorschriften** wird 
dadurch nicht berührt.

(4) Die Produktion von Erzeugnissen der Bauwirt
schaft ist zu unterbrechen, wenn die Voraussetzungen 
für eine qualitätsgerechte Produktion nicht gegeben 
sind. Die Staatliche Bauaufsicht ist berechtigt, beim 
Vorliegen dringender volkswirtschaftlicher Erforder
nisse Sondergenehmigungen zur Weiterführung der 
Produktion zu erteilen. Werden dadurch Belange ande
rer staatlicher Organe berührt, so ist die Sondergeneh
migung nur mit Zustimmung der zuständigen staat
lichen Organe zu erteilen.

§ 5
Mitwirkung bei Forschung, Entwicklung und 

Rationalisierung
(1) Die Staatliche Bauaufsicht hat ihre Erfahrungen 

den verantwortlichen staatlichen und wirtschaftsleiten
den Organen für die Entwicklung und Anwendung ef
fektiver Bauweisen zur Durchsetzung des leichten öko
nomischen Bauens, der Rationalisierung der Erzeug
nisse und Verfahren der Bauwirtschaft sowie der Fest
legung von Forschungskomplexen zur Sicherung des 
wissenschaftlich-technischen Vorlaufes zu übermitteln.

(2) Die Staatliche Bauaufsicht ist berechtigt, die Rea
lisierung der in den Plänen sowie den Rationalisierungs
konzeptionen der Kombinate und Betriebe festgelegten 
Qualitätsziele zu kontrollieren. Die Kombinate und 
Betriebe sowie wissenschaftlichen Einrichtungen haben 
der Staatlichen Bauaufsicht auf Anforderung Einsicht in 
die entsprechenden Pläne und Dokumentationen zu ge
währen.

§ 6
Grundsätzliche Bestimmungen für die Prüfung bei der 

Vorbereitung, Errichtung und Veränderung 
von Bauwerken

Wer ein Bauwerk vorbereiten, errichten oder ver
ändern will, ist verpflichtet, nach den Vorschriften die- 

. ser Verordnung von der Staatlichen Bauaufsicht Prüf
bescheide einzuholen oder entgegenzunehmen.

§ 7
Prüfung von Investitionen

(1) Die Staatliche Bauaufsicht hat eine bauwirt
schaftliche und sicherheitstechnische Prüfung der bau- 
technischen und bautechnologischen Grundkonzeption 
für die Dokumentation zur Vorbereitung der Grund
satzentscheidung gemäß Beschluß vom 16. Dezember 
1970 über die Planung und Leitung des Prozesses der 
Reproduktion, der Grundfonds — Auszug — (GBl. II 1971 
Nr. 1 S. 1) vorzunehmen. Die Unterlagen sind im Zuge

• z. Z. gilt die Verordnung vom 18. Dezember 1969 über die 
Sicherung und Steigerung der Qualität der Erzeugnisse in den 
Kombinaten und Betrieben — Qualitätssicherungsverordnung — 
(GBl. II 1970 Nr. 15 S. 118)

z. Z. gilt die Verordnung vom 18. Dezember 196» über die 
staatliche Qualitätskontrolle (GBl. II 1970 Nr. 15 S. 110)


